
Allgemeine Verkaufsbedingungen 
Milei GmbH, D-70191 Stuttgart 

Geltendes Recht, Angebot und Vertragsabschluß 
1. Für die rechtlichen Beziehungen zwischen dem Käufer und uns gelten, sofern nicht 

ausdrücklich schriftlich anderes vereinbart ist, ausschließlich deutsches Recht und die 
nachstehenden Bedingungen, die in jedem Fall Vorrang vor etwaigen Einkaufsbedingungen 
haben, auch wenn wir diesen nicht nochmals ausdrücklich widersprechen. 

2. Ergänzungen, Abänderungen oder Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
schriftlichen Bestätigung durch uns. 

3. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Käufer. 
 
Preise und Zahlungsbedingungen 
1. Kommt der Käufer in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 4 % 

über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank p. a. zu fordern. Der Käufer ist 
jedoch berechtigt, uns nachzuweisen, daß uns als Folge des Zahlungsverzuges kein oder ein 
wesentlich geringerer Schaden entstanden ist. 

2. Die Zahlungs- und Lieferbedingungen basieren auf den internationalen von der 
Handelskammer in Paris herausgegeben INCO-Terms 1990.  

3. Scheck und Wechsel werden nur zahlungshalber, Wechsel darüber hinaus nur nach 
besonderer Vereinbarung angenommen. Diskont- und Bankspesen gehen zulasten des 
Ausstellers. 
Zahlungen gelten erst mit vorbehaltloser Gutschrift auf einem unserer Konten als bewirkt. 

4. Aufrechnungsrechte stehen dem Käufer nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig 
festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines 
Zurückbehaltungsrechtes nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen 
Vertragsverhältnis beruht. 

 
Lieferung und Lieferzeit 
1. Ist die Überschreitung eines Liefertermines von uns zu vertreten, so kann der Käufer vom 

Vertrag zurücktreten, nachdem er uns schriftlich eine angemessene Nachfrist gesetzt hat und 
diese ungenutzt abgelaufen ist. Schadensersatzansprüche des Käufers setzen den Ablauf der 
Nachfrist voraus; sie sind beschränkt auf 50 % des eingetretenen Schadens. Weitergehende 
Schadensersatzansprüche kommen nur in Betracht, wenn uns Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit vorzuwerfen ist. 

2. Im Falle höherer Gewalt und sonstiger unvorhersehbarer, außergewöhnlicher und 
unverschuldeter Umstände - z. B. bei Materialbeschaffungsschwierigkeiten, Betriebsstörung, 
Streik, Aussperrung, Mangel an Transportmitteln, behördlichen Eingriffen, 
Energieversorgungsschwierigkeiten usw. - auch wenn sie bei Vorlieferanten eintreten - 
verlängert sich, wenn wir dadurch an der rechtzeitigen Erfüllung unserer Verpflichtungen 
gehindert sind, die Lieferfrist in angemessenem Umfang. Wird durch die genannten Umstände 
die Lieferung oder Leistung unmöglich oder unzumutbar, so werden wir von der 
Lieferverpflichtung frei. Sofern die Lieferverzögerung mehr als 2 Monate dauert, ist der Käufer 
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Verlängert sich die Lieferzeit oder werden wir von der 
Lieferverpflichtung frei, so kann der Käufer hieraus keine Schadensersatzansprüche herleiten. 
Auf die genannten Umstände werden wir uns jedoch nur dann berufen, wenn der Käufer 
unverzüglich benachrichtigt wurde. 

3. Ist die Lieferung auf Abruf vereinbart, so steht uns das Recht zu, die fertiggestellte Ware nach 
spätestens 6 Monaten nach vereinbartem Liefertermin zu liefern und zu berechnen, auch 
wenn der Abruf vom Käufer noch nicht erfolgt sein sollte. 

4. Wir können Bestellungen in Teillieferungen erfüllen, die jeweils gesondert zu bezahlen sind. 
Wird die Bezahlung einer Teillieferung verzögert, so können wir die weitere Erledigung der 
Bestellung aussetzen. 
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Mängelgewährleistung 
1. Die Gewährleistungsrechte des Käufers setzen voraus, daß dieser seinen nach §§ 377, 378 

HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen 
ist. 

2. Soweit ein von uns zu vertretender Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl 
zur Mangelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung berechtigt. Im Falle der Mangelbeseitigung 
sind wir verpflichtet, alle zum Zwecke der Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese 
nicht dadurch erhöhen, daß die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort 
verbracht wurde. 

3. Sind wir zur Mängelbeseitigung / Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht in der Lage, 
insbesondere verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu 
vertreten haben oder schlägt in sonstiger Weise die Mängelbeseitigung / Ersatzlieferung fehl, 
so ist der Käufer nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder eine 
entsprechende Minderung des Kaufpreises zu verlangen. 

4. Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind weitergehende Ansprüche des Käufers - 
gleich aus welchen Rechtsgründen - ausgeschlossen. Wir haften deshalb nicht für Schäden, 
die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind; insbesondere haften wir nicht für 
entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Käufers. 

5. Vorstehende Haftungsfreizeichnung gilt nicht, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit beruhte. Sie gilt ferner dann nicht, wenn der Käufer wegen des Fehlens 
einer zugesicherten Eigenschaft Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung gem. §§ 
463, 480 Abs. 2 BGB geltend macht. 

6. Die Gewährleistungspflicht beträgt 6 Monate, gerechnet ab Gefahrübergang. Diese Frist ist 
eine Verjährungsfrist und gilt auch für Ansprüche auf Ersatz von Mangelfolgeschäden, soweit 
keine Ansprüche aus unerlaubter Handlung geltend gemacht werden. 

 
Gesamthaftung 
1. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in Ziff. 4 und 5 des Abschnitts 

`Mängelgewährleistung` vorgesehen, ist - ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend 
gemachten Anspruches - ausgeschlossen. 

2. Die Regelung gem. Ziff. 1 dieses Abschnitts gilt nicht für Ansprüche gem. §§ 1, 4 
Produkthaftungsgesetz. Gleiches gilt bei anfänglichem Unvermögen oder zu vertretender 
Unmöglichkeit. 

3. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche 
Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

 
Eigentumsvorbehalt 
1. Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus der 

Geschäftsverbindung mit dem Käufer vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, 
insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der 
Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir 
hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt. In der Pfändung der Kaufsache durch uns liegt stets 
ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung 
befugt, deren Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Käufers - abzüglich 
angemessener Verwertungskosten - anzurechnen. 

2. Der Käufer ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er 
verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden 
ausreichend zum Neuwert zu versichern.  

3. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Käufer unverzüglich schriftlich zu 
benachrichtigen, damit wir Klage gem. § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in 
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der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gem. § 771 ZPO 
zu erstatten, haftet der Käufer für den uns entstandenen Ausfall. 

 
4. Der Käufer ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuverkaufen; er 

tritt uns jedoch bereits alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich 
Mehrwertsteuer) ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte 
erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung 
weiterverkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Käufer auch nach der 
Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon 
unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Käufer 
seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in 
Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Konkurs- oder 
Vergleichsverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, 
können wir verlangen, daß der Käufer uns die abgetretenen Forderungen und den Schuldner 
bekanntgibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen 
aushändigt und dem Schuldner (Dritten) die Abtretung mitteilt. 

 
5. Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Käufer wird stets für uns 

vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen 
verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes 
der Kaufsache und den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für 
die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im übrigen das gleiche, wie für die unter 
Vorbehalt gelieferte Kaufsache. 

 
6. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, 

so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der 
Kaufsache zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. 
Erfolgt die Vermischung in der Weise, daß die Sache des Käufers als Hauptsache anzusehen 
ist, so gilt als vereinbart, daß der Käufer uns anteilsmäßig Miteigentum überträgt. Der Käufer 
verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns. 

 
7. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Käufers insoweit 

freizugeben, als der Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 
20 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns. 

 
Gerichtsstand, Erfüllungsort, Rechtswahl 
1. Erfüllungsort für Zahlungen und Gerichtsstand ist, wenn der Käufer Vollkaufmann oder eine 

juristische Person des öffentlichen Rechtes ist, für beide Teile und für sämtliche 
gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung Stuttgart. Wir sind 
jedoch berechtigt, den Käufer auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen. 

2. Die Rechtsbeziehungen zwischen einem Käufer im Außenhandel und uns unterliegen 
ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und den Regelungen dieses 
Vertrages. Ein entgegenstehendes Recht des Heimatlandes des Käufers wird ausdrücklich 
ausgeschlossen. 
Ausgeschlossen ist ferner die Geltung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über 
Verträge über den internationalen Warenkauf - CISG -. 

3. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen der Geschäftsbedingungen nicht wirksam sein, 
bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen sowie des Vertrages im Ganzen bestehen. 
Anstelle der unwirksamen Klausel tritt die gesetzliche Rechtslage. 
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